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§ 6 StPO Rechtliches Gehör
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.02.2025

1. (1)Der Beschuldigte hat das Recht, am gesamten Verfahren mitzuwirken und die Pflicht, während der

Hauptverhandlung anwesend zu sein. Er ist mit Achtung seiner persönlichen Würde zu behandeln.

2. (2)Jede am Verfahren beteiligte oder von der Ausübung von Zwangsmaßnahmen betroffene Person hat das Recht

auf angemessenes rechtliches Gehör und auf Information über Anlass und Zweck der sie betreffenden

Verfahrenshandlung sowie über ihre wesentlichen Rechte im Verfahren. Der Beschuldigte hat das Recht, alle

gegen ihn vorliegende Verdachtsgründe zu erfahren und vollständige Gelegenheit zu deren Beseitigung und zu

seiner Rechtfertigung zu erhalten.
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